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Entwicklung des EU-Beihilferechts

1. Artikel 107 Absatz 1 Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV)     
(sog. Lissabon-Vertrag)

 „Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder 
aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die 
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweigen den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten 
beeinträchtigen.“

1996:

Zunächst – Gemeinschaftsrahmen von 1996 – wurde die staatliche Finanzierung von 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Hochschulen grundsätzlich als nicht von 
o.g. Verbotstatbestand erfasst betrachtet.
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2. Neufassung Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FuEuI-Rahmen) von 

2006:

Hochschulen, die sich sowohl nichtwirtschaftlich als auch wirtschaftlich 
betätigen, müssen die Kosten und Finanzierung beider Tätigkeitsformen 
eindeutig voneinander trennen. ( „Trennungsrechnung“)

→ Seit 1. Januar 2009 verbindlich zu beachten.

3. Neufassung 2014:

EU-Kommission veröffentlicht Neuen Unionsrahmen, gültig ab 1. Juli 2014

Grundsätzliches Ziel des EU-Beihilferechts: 

→ Vermeidung von Verzerrungen im Binnenwettbewerb  
(Sicherstellung eines „fairen Wettbewerbs“ im EU-Binnenmarkt)

→  Vermeidung von Quersubventionierungen 

4



> Trennung der Bereiche kann in den Jahresabschlüssen darlegen werden.
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Wirtschaftliche Tätigkeit

„wirtschaftliche Tätigkeit“ = 

Anbieten von Waren oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt.

Immer dann, wenn die Hochschule in (potentielle) Konkurrenz zu anderen Anbietern 
auf dem (freien) Markt tritt, sind die Anforderung des Beihilferechts zu beachten 
unabhängig von 

- Rechtsform (öffentlich- oder privat-rechtlich) und 

- wirtschaftlichem Charakter des Agierens (Gewinnorientiert oder nicht)!

Verbot, staatliche Förderung (z.B. „Landeszuschuß“) für wirtschaftliche 
Tätigkeiten einzusetzen!
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Vollkostenrechnung

Warum „Vollkostenrechnung“?

 für „wirtschaftliche Projekte“ muß der Nachweis, das keine Quersubventionierung durch 
Mittel aus dem „hoheitlichen Bereich“ erfolgt, durch Darlegung, dass der Angebotspreis 

a) dem Marktpreis entspricht oder 

b) die „vollen Kosten“ (sämtliche direkte und indirekte Kosten) inkl. einer 
angemessenen Gewinnspanne abdeckt

c) Preis ist Ergebnis einer nach dem „arm's-length“-Prinzip geführten Verhandlung (Neu 2014) 

Preis ist Ergebnis von Verhandlungen mit der Absicht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den maximalen 
wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, wobei die „Forschungseinrichtung“ zumindest ihre Grenzkosten deckt.

erbracht werden.

„kostendeckende Kalkulation“:

 Zeitaufschreibung der projektbeteiligten Personen (inkl. Professor/in) (direkte Kosten)

 Erfassung/Zurechnung des (Verwaltungs-)Overheads (indirekte Kosten)

 inkl. angemessenem Gewinnaufschlag
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Ausnahmen

Nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten:

 sog. „Primärtätigkeiten“ (Rz 19a)

 Ausbildung von mehr und besser qualifizierten Humanressourcen

 unabhängige Forschung und Entwicklung, auch im Verbund, zur Erweiterung des Wissens und 
des Verständnisses

 Wissenstransfer

 Nebentätigkeitsansatz und 20%-Klausel: (Rz. 20)
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Ausnahme 1: 
Ausbildung von mehr und besser qualifizierten Humanressourcen

Innerhalb des nationalen Bildungswesens organisierte öffentliche Bildung, die 
überwiegend oder vollständig vom Staat finanziert und überwacht wird, nun 
ausdrücklich als nicht-wirtschaftliche Tätigkeit eingestuft.

 D.h.: „reine Lehrtätigkeit“ von Hochschulen = nicht-wirtschaftliche Tätigkeit

Aber auch:

 Insbesondere die entgeltlichen Weiterbildungsmaßnahmen (Zertifikatskurse, 
Firmenschulungen etc.) nunmehr ausdrücklich nicht mehr als nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten einzustufen = wirtschaftliche Tätigkeit = Erfordernis eines (voll-) 
kostendeckenden Entgelts!
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Ausnahme 2: 
Unabhängige Forschung und Entwicklung

dann als nicht-wirtschaftlich, wenn auf einer „wirksamen Zusammenarbeit“ (Rz. 15) 
beruhend

= „die arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens zwei unabhängigen Partnern mit Blick auf 
einen Wissens- oder Technologieaustausch oder auf einen gemeinsames Ziel zu verstehen, wobei 
die Partner den Gegenstand des Verbundprojekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner 
Durchführung leisten und seine Risiken und Ergebnisse teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens 
können von einem oder mehreren Partnern getragen werden, sodass andere Partner von 
finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind.“

 Auftragsforschung gilt ausdrücklich nicht als Form der Zusammenarbeit! 
(d.h. beihilferelevant!)

Klarstellende Ergänzung zu „weite Verbreitung der Forschungsergebnisse“:

Verbreitung „auf nichtausschließlicher und nicht diskriminierender Basis“
z.B. frei zugängliche Datenbanken, offene Software, → Grundlagenforschung
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Ausnahme 3: 
Wissenstransfer

Dann Zuordnung zum nicht-wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich 

 wenn – NEUE Einschränkungen! –

 die Gewinne aus diesen Tätigkeiten 

 in die primären Tätigkeiten der Forschungseinrichtung oder in die 
Forschungsinfrastruktur reinvestiert werden. 
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Ausnahme 4: 
„Nebentätigkeit“

Ggf. steht einer (staatlichen) Finanzierung auch der wirtschaftlichen Tätigkeiten 
beihilferechtlich dann nichts entgegen, wenn die betroffene Forschungseinrichtung 
oder Forschungsinfrastruktur fast ausschließlich nicht-wirtschaftlich genutzt wird. 

= wirtschaftliche Nutzung stellt eine reine Nebentätigkeit dar, die mit dem Betrieb der 
Forschungseinrichtung unmittelbar verbunden und dafür erforderlich ist oder die in 
untrennbarem Zusammenhang mit der nicht-wirtschaftlichen Haupttätigkeit steht und der 
Umfang der wirtschaftlichen Nutzung begrenzt ist.
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Ausnahme 5: 
„20%-Klausel“

Wenn für alle wirtschaftlichen Tätigkeiten dieselben Inputs (wie Material, Personal, 
Maschinen) eingesetzt werden wie für die nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
wenn die für die betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeiten jährlich zugewiesene 
Kapazität nicht mehr als 20% der jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden 
Einrichtung bzw. Infrastruktur beträgt (20%-Klausel)
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Vollkostenrechnung - BEISPIEL vereinfachtes

Schema

Personalkosten 12.000 €

• wissenschaftliches 10.000 €

• techn.-administratives 2.000 €

Material- und Sachkosten 5.000 €

Investitionen 1.800 €

• zw. 60 und 410 € (GWG) 1.000 €

• über 410 € 800 € Achtung! = ggf. nur Abschreibungswert!

Summe direkte Kosten 18.800 €

Zuschlagssatz Hochschule 80% (hochschulspezifisch zu ermitteln!)

• auf direkte Personalkosten 9.600 € Achtung! Im Bsp. z.B. nur auf Personalk.!

Summe indirekte Kosten 9.600 € (= Overhead)

Vollkosten 28.400 €

Gewinnzuschlagssatz 3% (hochschulindividuell festzulegen)

• Gewinnzuschlag 852 €

Preisuntergrenze netto 29.252 €

Gesetzliche Umsatzsteuer 19% 5.558 €

Preisuntergrenze brutto 34.810 € (= Mindest-Angebotspreis)
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Kalkulationsschema Hochschule RheinMain – EXCEL-Sheet

Kurz- &  Langhilfe (ein-/ausblendbar)

Mehrere integrierte Tabellenblätter
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Bestandteile (Tabellenblätter)

Arbeits-/Rechenblätter Allg. Erläuterungen                Beispielrechnung
Vor- / Nachkalkulation Beihilferecht, Stundensätze                Vor- / Nachkalkulation 

Auswertung Auswertung
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Vorkalkulationsblatt: „3 - 2 - 1 - meins!“

1

2

3

19



Vorkalkulationsblatt:  „3 - 2 - 1 - meins!“

… der Rest erledigt (rechnet) sich von allein …
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Auswertung (finanzielles Projektergebnis & Budgetverteilung)

(Netto-)Erlöse decken 
stufenweise
mehrere „Schichten“
von Kosten(blöcken) ab.

 stufenweise
„Deckungsbeiträge“

 stufenweise
Zuordnung von Budget
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Beispiel SAP-Auszug (Projekt-Nr. 50320003 „wirtschaftliche Tätigkeit“)

Umsatzerlöse (8.700 €)

direkte Ausgaben &

Investitionen (3.505 €)

verrechnete

Personalaufwendungen 

(Zeitaufschreibung) 

und Gemeinkostenumlagen

(3.105 €)

Ergebnis: + 2.090 €
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FRAGEN                      ANTWORTEN


